
 

 

Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII für  

seelisch behinderte junge Menschen  
 

Unter besonderer Berücksichtigung der Auswirkungen des Bundesteilhabegesetzes 

 

 

Seminar  17. & 18. Februar 2020, Würzburg 

 

 

 Ausgehend von einer Besprechung der Tatbe-

standsvoraussetzungen des § 35a SGB VIII, werden 

die Hilfearten betrachtet, inklusive Änderungen 

durch das BTHG. Rechtliche Fragestellungen des 

Kinder- und Jugendhilferechts an der Schnittstelle 

zum Sozialgesetzbuch IX werden behandelt und die 

Abgrenzung von Leistungen der Kinder- und Ju-

gendhilfe zu Leistungen anderer (Sozialleistungs-

)Behörden besprochen.  

Abschließend gibt das Seminar einen Ausblick auf 

weitere gesetzliche Änderungen und Überlegungen, 

bis hin zu der immer wieder diskutierten „Großen 

Lösung“, d.h. der Zusammenlegung aller Leistungen 

für jungen Menschen mit Behinderung unter dem 

Dach der Kinder- und Jugendhilfe. 

Ziel: Die Teilnehmer lernen die rechtlichen Grund-

lagen der Gewährung von Eingliederungshilfe, ge-

rade vor dem Hintergrund der Änderungen durch 

das Bundesteilhabegesetz, kennen und können 

Problemstellungen aus der Praxis einbringen. 

Zielgruppe: Beschäftigte, die mit seelisch behinder-

ten jungen Menschen arbeiten oder sie beraten.  

Und Führungskräfte/Leitungskräfte von Trä-

gern/Einrichtungen. 

 

Referent: Michael Wagner, Dipl.-Verwaltungswirt 

(FH), Jugendamtsleiter bei der Stadt Memmingen 

Tag I 

Bis 10:00 Uhr Anmeldung und Begrüßungskaffee 

10:00 Uhr  Tatbestandsvoraussetzungen des § 35a SGB VIII 

 Abweichen der seelischen Gesundheit 

 Beeinträchtigung der Teilhabe 

 Rechtsprechung der Sozial- und Verwaltungsgerichts-

barkeit 

12:30 Uhr Mittagessen 

13:30 Uhr  Hilfearten 

 ambulante und teilstationäre Hilfeformen 

 stationäre Hilfeformen 

 Abgrenzung zur Hilfe zur Erziehung 

 Hilfe für junge Volljährige 

16.30 Uhr   Ende    

 

Tag II 

09:00 Uhr  rechtliche Rahmenbedingungen nach SGB VIII und SGB IX 

 Kooperation mit Personensorgeberechtigten 

 Anwendung des Bundesteilhabegesetzes 

 Zuständigkeitsklärung nach §§ 14ff. SGB IX) 

 Wunsch- und Wahlrecht (SGB IX und SGB VIII) 

 Erkennen und Ermitteln des Rehabedarfs, Hilfeplanver-

fahren 

 Teilhabeplan und Teilhabeplankonferenz 

 Persönliches Budget 

 Anspruch auf ergänzende unabhängige Teilhabebera-

tung 

12:00 Uhr  Mittagessen 

13:00 Uhr  Abgrenzung zu anderen Leistungen 

 zu Leistungen der Sozialhilfeträger, der Agentur für Ar-

beit, der medizinischen Rehabilitation und zu Leis-

tungen des Bildungs-/Schulsystems 

  Ausblick: „Große Lösung“? 

 

16.30 Uhr   Ende   

    Programmänderungen vorbehalten 



 

 

Organisatorisches 
 

Termin 

17. & 18. Februar 2020 

 

Teilnehmerzahl 

Die Anzahl der Teilnehmenden ist auf 20 Per-

sonen begrenzt.  

 

Tagungsgebühr 

Die Teilnahmegebühr beträgt  

420,- € für Mitglieder der bag arbeit 

590,- € für Nichtmitglieder der bag arbeit 

Im Betrag enthalten sind die Kosten für die 

Veranstaltung, Seminarunterlagen und  

Verpflegung. 

 

Anmeldung 

Bitte melden Sie sich verbindlich mit dem  

beiliegenden Rückfax oder per E-Mail bei uns 

an. Sie erhalten nach Anmeldeschluss  

eine Bestätigung und die Rechnung.  

 

Stornierung 

Sie können das Seminar bis 8 Wochen vor der 

Veranstaltung kostenlos stornieren. Bei späte-

ren Stornierungen bzw. Nichtteilnahme wird 

der volle Betrag in Rechnung gestellt. Sie kön-

nen jedoch eine/n Ersatzteilnehmer/in benen-

nen. 

 

Unterkunft 

Bis 01. Januar2019 steht für Sie ein Abrufkon-

tingent unter dem Stichwort „bag“ im GHotel 

Würzburg zur Verfügung. Der Preis beträgt 92 

€ für ein Einzelzimmer inklusive Frühstück. Die 

Zimmer können bis zu sieben Tage vor der 

Anreise kostenfrei storniert werden und sind 

vor Ort zu bezahlen. 

 

Für Rückfragen 

bag arbeit e.V.  

Brunnenstraße 181  

10119 Berlin  

 

Tel.: (030) 28 30 58-0  

E-Mail: veranstaltungen@bagarbeit.de  

Internet: www.bagarbeit.de 

 

 

Veranstaltungsort 
 

Tagungsort 

 

GHOTEL hotel & living Würzburg 

Schweinfurter Straße 1-3 

97080 Würzburg 

Tel. +49 (0) 931 - 359 62-0 

 

Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln  

Nehmen Sie an der Haltestelle "Hauptbahnhof Ost" entweder 

die Straßenbahn Linie 1 oder 5 Richtung Grombühl. Steigen 

Sie an der Station "Berliner Platz" aus. 

 

 
 

 

 

  

 


